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Einleitung 

Zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema der Kennzeichnungs-
pflichten gentechnisch veränderter Lebensmittel las ich den Satz: „ Wer  erst-
mals mit  dem Gentechnikrecht  in Berührung  kommt,  mag je nach Tempera-
ment darüber  staunen oder  verzweifeln,  wie  viele  grundlegende  Rechtsfragen 
hier  noch offen  sind" 1. Eine dieser ungeklärten grundlegenden Rechtsfragen 
ist die Frage, inwieweit eine Beschränkung der Pflicht zur Kennzeichnung 
gentechnisch veränderter Lebensmittel überhaupt zulässig sein kann, das 
heißt, ob es - insbesondere aus Gründen des Verbraucherschutzes - einer 
„umfassenden" Pflicht zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter und gen-
technisch hergestellter Lebensmittel bedarf. 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Einschätzung einer besonderen Be-
deutung der Pflicht zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter und gen-
technisch hergestellter Lebensmittel beruht auf den folgenden Überlegungen. 
Die Anwendung der Gentechnik allgemein und speziell die Anwendung der 
Gentechnik im Agrar- und Lebensmittelsektor birgt, wie die der meisten 
Technologien, neben den davon erwarteten Vorteilen auch Nachteile und Risi-
ken. Als Risiken der Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft  und in 
der Lebensmittelwirtschaft  werden unter anderem irreversible Eingriffe  in die 
Natur, zum Beispiel Auskreuzungen gentechnisch veränderter Organismen 
und eine Steigerung des Verwilderungspotentials gentechnisch veränderter 
Pflanzen, sonstige Eingriffe  in das evolutionäre Geschehen und Risiken für die 
Gesundheit der Verbraucher beim Verzehr gentechnisch veränderter Lebens-
mittel befurchtet.2 Darüber hinaus sind mit der Anwendung der Gentechnik 
zur landwirtschaftlichen und industriellen Lebensmittelherstellung auch ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitische Risiken verbunden. Es wird beispielswei-
se befurchtet, dass die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft  neue 
Abhängigkeiten der Landwirte - insbesondere der Landwirte in Entwick-
lungsländern - schafft.  Diskutiert werden unter anderem Abhängigkeiten der 
Landwirte von monopolisierten Saatgutfirmen bzw. von patentiertem Saatgut. 
Außerdem besteht das gesellschafts- und wirtschaftspolitisch zu diskutierende 
Risiko einer Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft, dass konven-

1 Friedrich,  Die Markteinführung  gentechnisch veränderter Lebensmittel durch 
Pollenflug, NVwZ 2001, S. 1129 f. 

2 Näher dazu unten A. Biologische Grundlagen, Nutzen und Risiken der Anwen-
dung der Gentechnik in der Lebensmittelherstellung. 
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tionell und ökologisch wirtschaftenden Landwirten infolge eines weiträumigen 
Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen eine „gentechnikfreie" Produktion 
unmöglich gemacht wird. Ökologisch wirtschaftenden Landwirten könnte da-
mit sogar die Existenzgrundlage entzogen werden. 

Im Hinblick auf all diese Risiken lehnt ein Großteil der Verbraucher Euro-
pas die Anwendung der Gentechnik in der Lebensmittel- und Landwirtschaft 
ab.3 Die Verbraucher befurchten insbesondere, dass mit der Anwendung der 
Gentechnik ein nicht rückholbarer Eingriff  in die Natur vorgenommen wird, 
dessen Folgen in ihrer Reichweite und Schwere zudem nicht vorhersehbar 
sind. Außerdem lehnen sie gentechnisch hergestellte Lebensmittel vielfach 
wegen ethischer Bedenken ab. 

Trotz dieser Risiken, die mit der Anwendung der Gentechnik in Landwirt-
schaft und Lebensmittelherstellung verbunden werden, und trotz der von der 
Mehrheit der Verbraucher geteilten Ablehnung gentechnisch veränderter und 
gentechnisch hergestellter Lebensmittel kann daraus nicht die Notwendigkeit 
eines Verbots der Anwendung der Gentechnik in Lebensmittel- und Landwirt-
schaft hergeleitet werden. Ein solches Verbot widerspräche dem Grundziel ei-
ner jeden modernen Gesellschaft, sich durch Fortschritt weiterzuentwickeln 
und die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. 

Die Einführung und das Ausprobieren einer neuen Technologie sollten aber 
von besonderen Sicherheitsvorkehrungen begleitet sein. Außerdem sollte der 
Einzelne als Konsequenz der Zulassung einer risikobehafteten Technologie so 
weit wie möglich die Gelegenheit erhalten, sich selbst vor z. B. gesundheitli-
chen Risiken der Technologie zu schützen und - im Hinblick auf anderweiti-
ge, z. B. gesellschaftspolitische Risiken - den eigenen Umgang und Kontakt 
mit der Technologie möglichst frei  für sich selbst zu bestimmen. 

Im Falle gentechnisch veränderter Lebensmittel oder gentechnisch verän-
derter Pflanzen liegen mögliche Sicherheitsvorkehrungen darin, dass das 
gentechnisch veränderte Lebensmittel oder die gentechnisch veränderte Pflan-
ze einer sehr strengen Risikoprüfung unterzogen werden. Dabei wird über-
prüft,  ob von dem transgenen Lebensmittel oder der transgenen Pflanze Risi-
ken für die Umwelt, die Gesundheit der Menschen etc. ausgehen. Zu den Si-
cherheitsvorkehrungen gehört im weitesten Sinne auch, dass der Verbraucher 
die Möglichkeit erhält, in Bezug auf gentechnisch veränderte Lebensmittel Ei-
genvorsorge zu betreiben und sich selbst zu bestimmen. Der Verbraucher 
sollte die Möglichkeit besitzen, sich selbst vor den Risiken zu schützen und 

3 Näher dazu unten im dritten Teil der Arbeit, 5. Kap.: Das tatsächliche Interesse 
der Verbraucher an einer „umfassenden" Kennzeichnungspflicht gentechnisch verän-
derter und gentechnisch hergestellter Lebensmittel und die Notwendigkeit einer sol-
chen Kennzeichnungspflicht aus Gründen des Verbraucherschutzes. 
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den eigenen Umgang und Kontakt mit gentechnisch veränderten und gentech-
nisch hergestellten Lebensmitteln frei  und selbst zu bestimmen. Eine wesentli-
che Voraussetzung fur eine solche Möglichkeit der Verbraucher zum Selbst-
schutz und zur Selbstbestimmung ist die Wahlfreiheit  der Verbraucher, deren 
Herleitung und Bedeutungsinterpretation einen Schwerpunkt der Arbeit bil-
den. Eine Wahlfreiheit  der Verbraucher wiederum lässt sich am besten über 
eine Produktkennzeichnung als Mittel der Verbraucherinformation  gewährlei-
sten. 

Im Ergebnis ist also die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebens-
mittel, die dem Verbraucher Wahlfreiheit  gewährleistet und ihn somit zu ei-
nem selbstbestimmten Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln 
als Produkt einer risikobehafteten Technologie befähigt, von besonderer Be-
deutung. 

Die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel ist 
mit der Verordnung  über  genetisch 4 veränderte  Lebens- und Futtermittel, 5 die 
am 7. November 2003 in Kraft  getreten ist, neu geregelt worden. Die in der 
Verordnung enthaltene Kennzeichnungsregelung für gentechnisch veränderte 
Lebensmittel ist nicht umfassend ausgestaltet, sondern beinhaltet zwei we-
sentliche Ausnahmen der Kennzeichnungspflicht, sog. „Kennzeichnungslü-
cken". 

Bevor die Kennzeichnungslücken hier kurz im einzelnen dargestellt wer-
den, soll die in dieser Arbeit vorgenommene begriffliche  Unterscheidung zwi-
schen gentechnisch veränderten und gentechnisch hergestellten Lebensmitteln 
erklärt werden. Der Unterscheidung liegt zugrunde, dass die Gentechnik in 
der Lebensmittelherstellung und -Verarbeitung auf verschiedene Art und Weise 
eingesetzt werden kann.6 Die Anwendung gentechnischer Verfahren  in der 
Lebensmittelproduktion kann dazu fuhren, dass auch das Endprodukt noch 
Anteile gentechnisch veränderter Organismen enthält (z. B. Primärprodukte 
wie Mais oder Tomaten einer gentechnisch veränderten Pflanze) oder daraus 
besteht (z. B. aus gentechnisch veränderten Tomaten hergestellter Tomaten-
ketchup). Daneben gibt es Einsatzmöglichkeiten der Gentechnik in der Le-
bensmittelherstellung, bei denen das Lebensmittel „aus" gentechnisch verän-

4 Die Bezeichnungen „genetisch verändert" und „gentechnisch verändert" unter-
scheiden sich grundsätzlich nicht. Mit der ersten Begrifflichkeit  wird nur stärker auf 
den Zustand des Organismus und mit der zweiten Begrifflichkeit  auf die Methode, mit 
der die Veränderung des Organismus durchgeführt  wurde, abgestellt. 

5 Verordnung Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel, ABl. L 268 
vom 18.10.2003, S. 1. 

6 Zu den verschiedenen möglichen Anwendungsformen der Gentechnik in der Le-
bensmittelherstellung und -Verarbeitung siehe 1. Kapitel: Biologische Grundlagen, 
Nutzen und Risiken der Anwendung der Gentechnik in der Lebensmittelherstellung. 


